
Augenschutz und dazugehörige Informationen zur Verfügung stellen und 
die Träger anweisen.

Sonnenlicht: Hohe Lichtintensität und UV-Strahlung können die Augen 
nachhaltig schädigen.

Schutzbrillen und Atemschutz sind nicht immer kompatibel.

Arbeiten mit Chemikalien: Nie ohne Augenschutz!

Schutzvisiere und im Helm integrierte Schutzbrillen sind eine Alternative 
zu herkömmlichen Schutzbrillen.

Temporärer Schutz der Augen

Permanenter Schutz der Augen

Fräsen, Bohren, Trennen gefährden die Augen durch herumfliegende Teile.

Bei Augenverletzungen sollte immer ein Arzt konsultiert werden,  
auch im Falle von leichten Verletzungen.

Das Verarbeiten von Beton, Mörtel und Putze ist eine Gefahr für die Augen

Diese Info erscheint auch in Französisch, Italienisch und Portugiesisch.
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Bestellungen BfA-Info

SBV-Shop: shop.baumeister.ch
sbvshop@baumeister.ch

Publikationen und Links zum Thema

■ Art. 5 VUV Persönliche Schutzausrüstung
■ www.suva.ch/augenschutz
■ www.suva.ch/67091.d Checkliste: Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
■ www.sapros.ch/de: Einkaufsplattform für Sicherheitsprodukte

Dienstleistungen

Die Dienstleistungen der BfA konzentrieren sich auf die drei Bereiche Schulung, Beratung, Publi-
kationen. Die Dienstleistungen richten sich an alle Unternehmen des Bauhauptgewerbes und sind 
in der Regel unentgeltlich.

BfA – Beratungsstelle für Arbeitssicherheit 

Beratungsstelle für Arbeitssicherheit BfA
c / o Schweizerischer Baumeisterverband SBV
Weinbergstrasse 49 / Postfach
8042 Zürich
+41 58 360 76 66
beratung@bfa-bau.ch
www.bfa-bau.ch

Bureau pour la Sécurité au Travail BST
c / o Société Suisse des Entrepreneurs SSE
Avenue de Savoie 10
Case postale 1376
1001 Lausanne
+41 58 360 77 05
conseils@bst-construction.ch
www.bst-construction.ch

Ufficio di consulenza per la sicurezza sul lavoro UCSL
c / o Società Svizzera degli Impresari-Costruttori SSIC
Viale Portone 4
6500 Bellinzona
+41 91 825 54 23
consulenza@ucsl-costruzione.ch
www.ucsl-costruzione.ch

Dank

Wir bedanken uns bei S. Facchinetti SA und 
Marti Arc Jura SA, welche uns für die 
vorliegende BfA-Info deren Baustellen und 
Personal zur Verfügung gestellt haben.

! Augenschutz

1  � Augenschutz und dazugehörige Informationen zur Verfügung stellen und die Träger 
anweisen
Beim Aushändigen von PSA zum Schutz der Augen müssen Informationen über ihre techni-
schen Eigenschaften, das richtige Tragen, die Pflege- und die Aufbewahrungshinweise ab-
gegeben und vom Empfänger verstanden werden. Ein Microfaserbeutel oder eine feste 
Schutzhülle sollte ebenfalls abgegeben werden. Vorzugsweise kann diese am Gürtel befes-
tigt werden. So ist die Schutzbrille immer dabei, wenn sie gebraucht wird. Schutzbrillen soll-
ten nie ungeschützt auf die Gläser gelegt und nach Gebrauch stets geschützt verstaut wer-
den. Schutzbrillen bieten nur dann den richtigen Schutz, wenn sie korrekt getragen werden 
sowie sauber und frei von Kratzer sind. Es liegt in der jeweiligen Verantwortung des Arbeit-
nehmers, dies sicherzustellen. Schutzbrillen sollten eine Antibeschlag-Beschichtung haben, 
um das Beschlagen der Gläser zu verhindern. Andernfalls können Gläser, die nicht über die-
se Eigenschaft verfügen, mit trockener Seife eingerieben und trocken abgewischt werden.

2  � Schutzvisiere und im Helm integrierte Schutzbrillen sind eine Alternative zu her-
kömmlichen Schutzbrillen
Wenn das Schutzvisier oder die Schutzbrille verschmutzt ist, müssen diese vorsichtig mit 
Wasser und ohne starke Reibung gereinigt werden. Erst dann dürfen diese mit einem saube-
ren Lappen getrocknet werden. So wird verhindert, dass sie durch den Reinigungsvorgang 
zerkratzt werden. Ist das Schutzvisier oder die Schutzbrille zerkratzt, muss das Schutzglas 
ersetzt werden, da Kratzer die Sicht behindern und dadurch eine Gefahr für den Träger dar-
stellen.

3  � Temporärer Schutz der Augen
Arbeitnehmer mit Korrekturbrillen müssen überall dort, wo ein Augenschutz erforderlich ist, 
eine Überbrille oder ein Schutzvisier tragen. Die Korrekturbrille schützt die Augen ungenü-
gend vor den möglichen Gefahren im Zusammenhang mit der ausgeführten Tätigkeit. Das 
Tragen von Überbrillen und Schutzvisieren über der Korrekturbrille kann jedoch auf längere 
Dauer, aufgrund der verschiedenen übereinander getragenen Gläser, als störend empfunden 
werden und Kopfschmerzen verursachen.

4  � Permanenter Schutz der Augen
Arbeitnehmer, die auf eine Korrekturbrille angewiesen sind, und ihre Augen permanent auf 
ihrer Arbeit vor den Gefahren ihrer Tätigkeit schützen müssen, sollten möglichst immer auf 
eine korrigierte Schutzbrille oder auf ein Schutzvisier der optischen Klasse 1 zurückgreifen 
können. Wobei korrigierte Schutzbrillen hier die bessere Lösung darstellen. 

5  � Arbeiten mit Chemikalien: Nie ohne Augenschutz!
Chemikalien und Kohlenwasserstoffe sind gefährlich für die Augen. Einige können sogar zu 
Erblindung führen. Die Arbeiten erfordern das Tragen einer geschlossenen Schutzbrille oder 
eines Schutzvisiers. Ein Schutzvisier bietet hier zusätzlichen Schutz für das Gesicht.

6   Schutzbrillen und Atemschutz sind nicht immer kompatibel
Vor Aufnahme der Arbeiten muss abgeklärt werden, ob Schutzbrille und Atemschutzmaske 
kompatibel sind. Das Tragen der Atemschutzmaske führt in den meisten Fällen dazu, dass 
die Schutzbrille nicht mehr korrekt auf der Nase aufgesetzt werden kann oder dass diese 
durch die ausgeatmete Atemluft kurzzeitig beschlägt. Wenn das Tragen einer Atemschutz-
maske notwendig ist, sollte daher vorzugsweise ein Schutzvisier getragen werden.

7  � Sonnenlicht: Hohe Lichtintensität und UV-Strahlung können die Augen nachhaltig 
schädigen
Vom Frühling bis Spätsommer sind für Arbeiten im Freien zusätzliche UV-Strahlungs- und 
Sonnenschutzfilter notwendig. Grelles Sonnenlicht kann als Spätfolge zu «Grauem Star» und 
Altersblindheit führen. Zudem kann die Blendung der Augen ein Mitverursacher von Unfäl-
len sein.

8  � Das Verarbeiten von Beton, Mörtel und Putze ist eine Gefahr für die Augen
Zement, Beton, Mörtel und Putze sind stark alkalisch (pH-Wert 12 oder höher). Pulverstaub 
oder Spritzer können zu Irritationen der Augen führen. Darüber hinaus können abrasive Ma-
terialien (Sand und Kies) und Chemikalien ins Auge gelangen und das Auge verletzen.

9  � Fräsen, Bohren, Trennen gefährden die Augen durch herumfliegende Teile
Arbeiten wie Fräsen, Bohren und Trennen produzieren herumfliegende Teile, wie zum Bei-
spiel kleine Steine, Funken, Späne etc. Diese Teile erreichen teilweise eine hohe Geschwin-
digkeit und können sehr heiss sein. Um das Auge adäquat vor herumfliegenden Teilen zu 
schützen, ist das Tragen einer geschlossenen Schutzbrille oder eines Schutzvisiers mit seit-
lichem Schutz empfehlenswert.

10  � Bei Augenverletzungen sollte immer ein Arzt konsultiert werden, auch im Falle von 
leichten Verletzungen.
Wenn Staub, Schlamm oder Chemikalien ins Auge geraten, muss das betroffene Auge un-
bedingt gründlich (ca. 10 Minuten) mit Wasser gespült werden. Auch bei leichten Verletzun-
gen am Auge oder an der Innenseite des Augenlids, muss sofort einen Arzt aufgesucht wer-
den. Einige Bakterien und Pilze können bereits innerhalb von 24 Stunden ernsthafte Schäden 
verursachen. Das Reiben der Augen soll verhindert werden.

Zur dieser BfA-Info ist ein Merkblatt erhältlich. Das Merkblatt 
enthält Zusatzinformationen für Führungskräfte, Sicherheits-
beauftragte und Verantwortliche des Einkaufs. Das Merkblatt 
BFA-MB-013 kann unter folgendem Link bezogen werden: 
www.bfa-bau.ch
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